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Familiensachen - Kindesunterhalt festsetzen
im vereinfachten Verfahren
Eltern sind verpflichtet, ihren Kindern Unterhalt zu leisten. Der Elternteil, der nicht
mit dem Kind in einem Haushalt lebt, muss den Unterhalt durch Geldzahlungen
leisten. Die Höhe dieser Geldzahlungen kann zum Beispiel von Jugendämtern oder
Rechtsanwälten ermittelt werden.

Es ist möglich, sich in einer amtlichen Urkunde freiwillig zu einer monatlichen
Geldzahlung zu verpflichten. So eine Urkunde kann vom Jugendamt oder
Amtsgericht kostenfrei erstellt werden.

Das Kind hat einen rechtlichen Anspruch auf einen Unterhaltstitel. Erfolgt die
Erstellung einer freiwilligen Urkunde nicht, kann das Kind einen entsprechenden
Antrag im so genannten vereinfachten Unterhaltsfestsetzungsverfahren beim
Familiengericht stellen. Das Gerichtsverfahren ist mit Kosten und Gebühren
verbunden.

Der Unterhalt kann als gleichbleibender Monatsbetrag (statisch) oder veränderlich
in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes des so genannten Mindestunterhalts
(dynamisch) verlangt werden. Der dynamische Unterhalt wird regelmäßig
angepasst und staffelt sich in drei Altersstufen auf.

Er beträgt seit dem 01.01.2023:

Altersstufe für die Zeit bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres: 482,00 Euro,1.
Altersstufe für die Zeit vom 7. bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres:2.
554,00 Euro
Altersstufe für die Zeit vom 13. Lebensjahr an: 649,00 Euro.3.

Im vereinfachten Verfahren kann maximal das 1,2fache (120 %) des
Mindestunterhalts für ein Kind festgesetzt werden. Sollten Sie darüber hinaus
Unterhalt geltend machen wollen, muss das in einem Klageverfahren geschehen.

Um zu klären, ob und mit welchem Ziel das vereinfachte Verfahren in Ihrem Fall
geeignet ist, sollten Sie sich an eine Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt oder an
das Jugendamt wenden. Das Jugendamt unterstützt Sie kostenfrei bei der
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen für das Kind.

Voraussetzungen
Eltern-Kind-Verhältnis
Die Person, von der Unterhalt verlangt wird, muss Elternteil sein. Von
Stiefeltern z.B. kann kein Unterhalt verlangt werden.
Minderjährigkeit
Das unterhaltsbedürftige Kind muss bis zum Eingang des Antrages im Gericht
minderjährig sein.
Getrennte Haushalte
Das unterhaltsbedürftige Kind darf nicht gemeinsam in einem Haushalt mit
dem Elternteil wohnen, von dem der Unterhalt verlangt wird.
Kein anderer Unterhaltstitel
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Es darf noch keine gerichtliche Entscheidung und keine vollstreckbare
Urkunde über den verlangten Unterhalt existieren. Es darf auch kein
Verfahren zu dem verlangten Unterhalt bei einem Gericht laufen.
vorherige außergerichtliche Aufforderung
Unterhalt kann für die Vergangenheit nur geltend gemacht werden, wenn Sie
den unterhaltsverpflichteten Elternteil zur Erteilung einer Auskunft über sein
Vermögen und seine Einkünfte zur Geltendmachung von Unterhalt
aufgefordert haben.

Erforderliche Unterlagen
Antrag auf Festsetzung von Unterhalt
(unter "Formulare")
Für die Antragstellung müssen Sie zwingend den Vordruck verwenden. Er
muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein.

Formulare
Antrag auf Festsetzung von Unterhalt
(https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/Antrag_auf_Festse
tzung_von_Kindesunterhalt_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=4)
Merkblatt zum Antrag auf Festsetzung von Unterhalt im
vereinfachten Verfahren
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ve
d=2ahUKEwihvJny3vmQAxW2lf0HHdNIPUkQFnoECCIQAQ&url=https%3A%2F
%2Fwww.bmjv.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FFormular%2Fver
einfachtes_Verfahren_Unterhalt_Merkblatt_Antragsformular.pdf%3F__blob%3
DpublicationFile%26v%3D5&usg=AOvVaw2y8nqhpZtVaQQ2t-3dGSVR&opi=8
9978449)
Weitere Antragsformulare Kindesunterhalt
(https://www.bmjv.de/DE/service/formulare/form_kindesunterhalt/form_kinde
sunterhalt_artikel.html?nn=17532)

Gebühren
Im Verfahren entstehen Gebühren, die sich nach dem Wert des Verfahrens richten.
Sie werden nach Beendigung des Verfahrens fällig, wenn das Gericht über den
Unterhaltsantrag entscheidet.

Rechtsgrundlagen
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) §§ 249 ff
(https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/BJNR258700008.html#BJNR25870
0008BJNG003300000)
Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen (FamGKG) - Anlage 2
(https://www.gesetze-im-internet.de/famgkg/anlage_2.html)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 1612 a Abs. 1 - Mindestunterhalt
(https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1612a.html)
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Weiterführende Informationen
Freiwillige Anerkennung des Unterhalts (Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/326081/)
Kindesunterhalt festsetzen (Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/327362/)
Orts- und Gerichtsverzeichnis (Justizportal)
(https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/suche)

Hinweise zur Zuständigkeit
Zuständig für das vereinfachte Verfahren ist das Amtsgericht (Familiengericht), in
dessen Bezirk das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das für Sie zuständige
Gericht können Sie im Orts- und Gerichtsverzeichnis ermitteln (siehe
"Weiterführende Informationen").
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